
Der Rat der Stadt beschließt, die Hauptsatzung der Stadt Radevormwald wie folgt zu ändern: 
 
In § 8 a „Ältestenrat“ wird in Abs. 2 der dritte Satz gestrichen. An dessen Stelle tritt der Satz 
„Die Sitzungen des Ältestenrates sind nichtöffentlich“. 
 


